
572 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- u:c.d 11echtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 23. Juni 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das W§h1er

evidenzgesetz 1970 geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National

rates soll eine den Bestimmungen der Nationalrats-Wahl

ordnung 1971 entsprechende Änderung der Vorschriften des 
i,ß~hlere'\ridenzgesetzes 1970 vorgenommen Herden~ Vor allem 

sind die Aufgaben der bisher in Wien tätigen Einspruchs

kOIT''-"rnissionen in Hinkunft durch die nun auch in \hen ein-

gerichteten BozirksJahlbeh6rden wahrzunehmen. 

Der Ausschuß fUr Verfassungs- und Rechtsangelegen

heiten hat die gegenst~ndliche Vorlage in seiner Sitzung 

vom 19. Juli 1971 in Verhandlung genommen und einstimmig 
b "',... ~ '[110<' r r,.,.., Ci "".~, 1 To h "'.,... \ ..... u\,._ .. ) ,--,G .. L\., ..... .:,.ll1 l.L ..LJ.-"':';J..L hc"lUSe Z11 empfehlen, keinen Ein-

spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Aus

schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten den 

}m~E~.:L der Bundesrat wolle bSfKhließen:' 

Gegen den Gesebzesbeschluß des Nationalrates vom 

23. Juni 1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

\!Jird, '1 • 
~\.eln Ein-

spruch erhoben .. 
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